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REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL 

 

Il Presidente - Der Präsident – L President 

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122  TRENTO / TRIENT / TRËNT 
 

Tel. 0461 201212   -   Fax 0461 201220       e-mail: presidente@regione.taa.it; presidente@pec.regione.taa.it; 

 

Trient, den 13. August 2021 
 

 
An die Regionalratsabgeordneten 

Alex Marini 
Diego Nicolini 
Movimento 5 Stelle 
 
u. z. K.  

 
Herrn 
Josef Noggler 

Präsident des Regionalrats 

 
 
 
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 75/XVI 
 
 
 
In Bezug auf die Anfrage Nr. 75/XVI wird Folgendes mitgeteilt: 

 

Im Rahmen der Sondermaßnahmen zur Unterstützung der Arbeitnehmenden während 

des epidemiologischen Notstands wegen COVID-19 wurde den Regionalbediensteten, 

welche darauf Anrecht hatten, mit dem Monatsgehalt für Mai 2020 die Prämie in Höhe 

von 100 Euro laut Art. 63 Abs. 1 des Gesetzesdekrets vom 17. März 2020, Nr. 18 („Cura 

Italia“-Dekret) für den Monat März 2020 ausgezahlt, die im Verhältnis zur Anzahl der im 

März 2020 effektiv am Dienstsitz geleisteten Arbeitstage berechnet wurde.  

Der Gesamtbetrag der ausgezahlten Prämien wurde von der Regionalverwaltung durch 

die für die Steuersubstitute vorgesehene Möglichkeit der Verrechnung der gegenseitigen 

Forderungen ausgeglichen. Demzufolge wurden die entsprechenden Kosten zur Gänze 

vom Staat getragen. 

 

Hinsichtlich der eventuellen Entrichtung einer außerordentlichen Prämie nur für die 

Bediensteten, die durch ihre Anwesenheit die Kontinuität der Dienste der Gerichtsämter 
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gewährleistet haben, wird bestätigt, dass laut Art. 5 Abs. 2 Buchst. d) des geltenden 

Tarifvertrags auf dezentraler Ebene ein Vertrag auch zur Festlegung der Modalitäten und 

Kriterien für die Entrichtung der zusätzlichen Besoldungselemente abgeschlossen werden 

kann, die mit der effektiven Ausübung von Tätigkeiten verbunden sind, die 

Verantwortung oder besondere Schwierigkeiten oder Problematiken mit sich bringen, 

wobei auch im Tarifvertrag bereits vorgesehene Rechtsinstitute in Bezug auf die 

Besonderheit der einzelnen Körperschaften ergänzt werden können. Allerdings würde die 

entsprechende finanzielle Deckung zwangsläufig zu Lasten des Haushalts der Region, 

genauer gesagt zu Lasten der Ausgabenkapitel betreffend das gesamte Personal gehen, da 

gemäß Art. 90 Abs. 3 des Tarifvertrags der Fonds für die Produktivität und die Qualität 

der Arbeitsleistung um den zur Deckung der aus den dezentralen Tarifverhandlungen 

entstehenden Ausgaben verwendeten Betrag gekürzt wird. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

- Maurizio Fugatti - 

[digital signiert] 
 

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie 
des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben 
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren 
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993). 


